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RS Vwgh 1992/6/17 90/13/0158
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1992

Index

21/01 Handelsrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs4;

HGB §105;

HGB §120;

HGB §161;

HGB §167;

Rechtssatz

Aufwendungen einer Personengesellschaft, welche die Lebensführung eines Gesellschafters betre;en, werden auch

dann nicht zu Betriebsausgaben, wenn sie an einen Dritten gezahlt werden, jedenfalls dann nicht, wenn zwischen dem

Gesellschafter und dem Dritten keine Leistungsbeziehungen bestehen.
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